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 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

ZPO §510 Abs3

ZPO §519 Abs2 F

ZPO §528a

Rechtssatz

Die Regelung des letzten Satzes des § 510 Abs 3 ZPO gilt kraft Größenschlusses auch für die Zurückweisung eines von

der zweiten Instanz wegen einer - in Wahrheit nicht vorliegenden - erheblichen Rechtsfrage zugelassenen Rekurses

gegen einen Aufhebungsbeschluss im Berufungsverfahren nach § 519 Abs 2 ZPO.
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